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

Redaktionsschluss 
Abgabe 04/2026

Montag, 19.01.2026, 11 Uhr

Freitag, den  16.01.2026 :
Park-Apotheke Bad Säckingen
Tel.: 07761 - 8966

Samstag den 17.01.2026 :
Schwarzwald-Apotheke Bad Säckingen 
Tel.: 07761 - 7321

Sonntag, den 18.01.2026 :
Stadt-Apotheke Bad Säckingen
Tel.: 07761-4333

Montag, den 19.01.2026:
St. Georgs-Apotheke Lauchringen
Tel.: 07741-63800

Dienstag, den  20.01.2026:
Rheintal-Apotheke Kadelburg
Tel.:  07741 - 75 51

Mittwoch, den 21.01.2026:

Bären-Apotheke Waldshut

Tel.: 07751 - 9 18 42 33

Donnerstag, den 22.01.2026:

Bahnhof-Apotheke Albbruck

Tel.: 07753 - 53 19

Freitag, den 23.01.2026 :

Apotheke am Seidenhof

Tel.:  07741 - 75 51

- Änderungen vorbehalten,  

Angaben ohne Gewähr-

Apothekendienste vom  
16.  - 23. Januar 2026

STADTVERWALTUNG 
Zentrale: 
Telefon  0 77 63 / 8 06 - 0 
Telefax  0 77 63 / 8 06 - 199 
Bitte Durchwahl nutzen! 
Sofern Sie keinen Anschluss bekommen 
wählen Sie bitte die Zentrale unter 806-0 
Email: stadt@laufenburg-baden.de 
www.laufenburg.de 

Sprechzeiten: 
Montag bis Freitag 08.00 - 12.00 Uhr
nachmittags auf Vereinbarung
Bürgerbüro:
Montag bis Freitag  08.00 - 12.00 Uhr
nachmittags auf Vereinbarung
Tourismus- und Kulturabteilung: 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag:  09.00 - 12.00 Uhr
Bücherei: 
Montag:  10.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag: 15.00 - 19.00 Uhr

BÜRGERMEISTER – Sekretariat  -701 
Ulrich Krieger  -700 

HAUPTAMT – Sekretariat  -101 
Amtsleiterin Fr. Walenciak  -100 
Mitarbeiterverwaltung  -120 
Kindergartenverwaltung  -130 
Liegenschaften -150
Tourismus-/Kulturabteilung  -140/-141/-142 
Stadtbücherei  -601 

ORDNUNGSAMT – Sekretariat  -210 
Amtsleiterin Frau Bögle  -200 
Einwohnermeldeamt / 
Passamt / Gewerbe  -210/-220 
Bußgelder  -210 
Standesamt  -230 
Rentenwesen und Sozialamt -230 
Grundbucheinsichtstelle 
(nur Donnerstags)  -230 

KÄMMEREI – Sekretariat  -301 
Amtsleiterin Fr. Tröndle  -300 
Steuern und Abgaben  -311 
Stadtkasse – Kassenverwalter  -320 
Stadtkasse – Buchhaltung  -321/-322 

BAUAMT – Sekretariat  -401 
Amtsleiter Hr. Indlekofer  -400 
Bestattungswesen  -401 
Hochbau/Gebäudeunterhaltung  -420 
Bauverwaltung, Beiträge  -410/-411 
Tiefbau  -421 
Bauprojekte       -422

STADTWERKE 
Verbrauchsabrechnung 
(Strom, Wasser)  -331/-332 
Kaufmännische Verwaltung  -330 
- Telefax  -399 

TECHNISCHE BETRIEBE 
Betriebsleitung  -500 
Verwaltung  -501 
- Telefax  -599 

ORTSCHAFTSVERTRETUNG 
Luttingen Gemeinschaftshaus Scheffelstr. 2, 
Ortsvorsteherin Michaela Kaiser
micha.ka@t-online.de 802124

Rotzel Bürgerhaus Rotzler Str. 30 
Ortsvorsteher Ralf Gersbach 
Sprechzeiten: dienstags 18-19 Uhr  3660

NOTRUF
Notruf Polizei         110
Polizeiposten Lfbg                    9288-0
Notruf Feuerwehr       112
Giftnotruf Freiburg          (0761)19240
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Zahnärztlicher Notdienst  0761 120 120 00
Unfallrettungsdienst   112
Krankenhaus Waldshut   07751 85-0
Frauen- und Kinderschutzhaus 
Kreis Waldshut      07751 910843 
                      od. 07751-3553
Tierschutzverein     07741 684033 
Tierärztliche Gemeinschaftspraxis 
Andelsbachstr. 20              5189

ALLGEMEINES
Technisches Hilfswerk (THW)   704590 
Störung Erdgas 
Badenova AG & Co. KG 0800 2767767
Störung Stromversorung
ED Netze GmbH       07623 921818
Störung Wasserversorgung
Stadtwerke Laufenburg  806555
Telefonseelsorge 
ökum. Einrichtung 0800 1110111
Alkohol- & Drogenberatung 07751 896680
Tierkörperbeseitigung  07774 93390
Sorgentelefon für Erwachsene  08001110222 
Pflegestützpunkt  
Landkreis Waldshut  07751 864256

AMBULANTE PFLEGEDIENSTE 
Sozialstation Heilig Geist e.V.  7869 
Notfallnummer  0151 11321200 
ASB Pflegedienst Hochrhein  7622
Caritas Sozialdienst Beratung für 
Menschen in Konfliktsituationen            7869 
Caritas Psychologische Beratungsstelle 
für Kinder, Jugendliche und Eltern 07761 569832
Dorfhelferinnenstation
Reg. Einsatzleitung, Frau Gunkel      07741 966053
donum vitae Schwangerschafts-
beratungsstelle          07751 898237
Hospizdienst Hochrhein e.V.  07751 802333 
Diak. Werk, Schwangeren- u. Konfliktberatung, 
Ehe- u. Lebensberatung  07751 83040

RECYCLING
Ansprechpartner zu den Gelben Säcken über die 
Firma REMONDIS Süd GmbH,  
79787 Lauchringen, Tel. 07741/63 726
79689 Maulburg, Tel. 07622/666 83-0

Laufenburg Gewerbegebiet Ost, Steinmatt 4a
Mo-Fr 13 – 17 Uhr und Sa 9-14 Uhr
Murg Mo-Fr 13 – 17 Uhr und Sa 9-14 Uhr

KINDERGARTEN
Rappenstein, Codmanstr. 9         8827
Kinderkrippe Löwenburg, 
Codmanstr. 11  9295580
Eulennest, Brunnenmatt 4   7305 
Binzgen, Ledergasse 1                7928
Luttingen, Seilerweg 1               5834
Rheinschatz (Rhina),
Schulstr. 5  7285
Schulstr. 1 9287299
Rotzel,  Rotzler Str. 55                 5976
Hochsal, St. Mechthild                          919037
Schulkindergarten, Schulstr. 2  20601

SCHULEN
Hans-Thoma-Schule (Grund-, Werkreal-, und 
Realschule) Rappensteinstr. 14  93980
Hebelschule Rhina (Grundschule)
Schulstr. 7  7803
Hebelschule Luttingen (Grundschule)
Schloßbergstr. 3,  7109 

SONSTIGE ANSCHLÜSSE
Zentrales Klärwerk Rhina 4897
Gartenstrandbad 929750
Revierförsterin Julia Lindinger  0172 7622304
Mail: Julia.Lindinger@landkreis-waldshut.de 
Pfarrbüros
Kath. SE Laufenburg-Albbruck  7866 
Evangelische Kirchengemeinde  7841
Mehrzweckhallen
Rappensteinhalle              9398-16
Möslehalle Luttingen 4800
Freiwillige Feuerwehr 
Feuerwehrhaus St. Florian Straße 1 
(nicht ständig besetzt)   80 29 673 
Telefax  80 29 674 
Notruf Feuerwehr u. Rettungsdienst  112 
Feuerwehrkommandant: Meik Römer
kommandant@feuerwehrlaufenburg.de 
Abteilungskommandant Nord: André Lüttin
nord@feuerwehrlaufenburg.de 
Abteilungskommandant Süd: Martin Goßler
sued@feuerwehrlaufenburg.de
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Amtliches andere Behörden

Bekanntmachung
des Fernstraßen-Bundesamtes über die Durchführung des 
Verfahrens der Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 47 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung für die 
Linienbestimmung zum Bau der Hochrheinautobahn BAB 98, 
Bauabschnitte 8/9, Hauenstein – AS Tiengen
Die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau 
GmbH hat im Namen und im Auftrag der für den Bund als Träger 
der Straßenbaulast handelnden Gesellschaft Die Autobahn GmbH 
des Bundes am 7. November 2025 die Linienbestimmung für das 
Vorhaben Bundesautobahn (BAB) 98 („Hochrheinautobahn“), 
Bauabschnitt 8/9, Hauenstein – AS Tiengen beantragt. Dem Fern-
straßen-Bundesamt obliegt gemäß § 16 Bundesfernstraßengesetz 
(FStrG) die Bestimmung der Linienführung. Die Linienbestimmung 
legt den Anfangs- und Endpunkt des Vorhabens, den grundsätzli-
chen Trassenverlauf und die ungefähre Lage zu den berührten und 
nahe gelegenen Ortschaften, zu schutzwürdigen Bereichen (z.B. 
Wohngebieten) sowie zu Schutzgebieten nach Wasser- und Na-
turschutzrecht fest. Die Linienbestimmung hat den Charakter einer 
vorbereitenden Grundentscheidung.

Gemäß § 47 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) wird für die Linienbestimmung nach § 16 Abs. 1 FStrG 
die Umweltverträglichkeit eines Vorhabens nach dem jeweiligen 
Planungsstand geprüft. Die UVP-Pflichtigkeit des geplanten Baus 
der BAB 98 in ihren Bauabschnitten 8 und 9 ergibt sich aus §§ 5, 
6 UVPG in Verbindung mit Nrn. 14.3 und 14.4 der Anlage 1 UVPG. 
Nach Nr. 14.3 der Anlage 1 ist der Bau einer Bundesautobahn 
UVP-pflichtig; eine UVP-Pflicht besteht darüber hinaus gemäß 
Nr. 14.4 auch für den Bau einer neuen vier- oder mehrspurigen 
Bundesstraße, wenn diese neue Straße eine Länge von 5 km oder 
mehr aufweist.

Zweck des Linienbestimmungsverfahren ist die Bestätigung eines 
grundsätzlich vorgeschlagenen Trassenverlaufs durch den Stra-
ßenbaulastträger. Dieses Verfahren entfaltet keine Rechtswirkung 
gegenüber Dritten; die Linienbestimmung kann gemäß § 47 Abs. 
4 UVPG deshalb nur im Rahmen des Rechtsbehelfsverfahrens 
gegen die nachfolgenden Zulassungsentscheidung überprüft wer-
den. Dennoch hat das Fernstraßen-Bundesamt gemäß §§ 18 ff. 
UVPG die Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorha-
bens zu beteiligen und im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben. Im Rahmen der Umweltverträglichkeits-
prüfung hat das Fernstraßen-Bundesamt auf Grundlage einer zu-
sammenfassenden Darstellung die Umweltauswirkungen begrün-
det zu bewerten. Diese Bewertung ist bei der Linienbestimmung 
zu berücksichtigen und es ist zu erläutern, wie die Angaben des 
UVP-Berichtes, behördliche Stellungnahmen und Äußerungen der 
Öffentlichkeit in der Linienbestimmung berücksichtigt wurden.

Das hier bekannt gemachte Vorhaben ist Teil des Gesamtvorha-
bens der Hochrheinautobahn BAB 98. Mit dem Gesamtvorhaben 
soll eine leistungsfähige, überregionale West-Ost-Verbindung 
zwischen den Bundesautobahnen 5 und 81 für die südlichen Lan-
desteile von Baden-Württemberg und Bayern geschaffen und das 
Autobahnnetz der Bundesrepublik Deutschland im südwestlichen 
Raum ergänzt werden. Mit dem Bau der Hochrheinautobahn soll 
eine Entlastung der Bundesstraße B 34 und insbesondere der elf 
Ortsdurchfahrten zwischen Rheinfelden und Waldshut erreicht 
werden. Das Gesamtvorhaben wurde in zehn Bauabschnitte un-
terteilt. Die Bauabschnitte BAB 98.1 bis BAB 98 4.1 sind bereits 
vierspurig ausgebaut und stehen unter Verkehr. Der Bauabschnitt 
BAB 98 4.2 befindet sich derzeit im Bau. Die Bauabschnitte 5 und 6 
befinden sich im Planungsprozess. In den Bauabschnitt BAB

98.7 und BAB 98.10 konnte bereits jeweils eine Richtungsfahrbahn 
fertiggestellt und für die verkehrliche Nutzung freigegeben werden.
Der Untersuchungsraum für die Bauabschnitte 8 und 9 der Hochr-
heinautobahn BAB 98 wird im Westen durch das Ende des Bauab-

Die Stadt Laufenburg (Baden) trauert um
 

Herrn Joachim Stokar von Neuforn
 

Der Verstorbene gehörte von 1980 - 2004 dem Ortschafts-
rat Rotzel an. Weiterhin war er von 1989 bis 1999 Mitglied 
des Gemeinderates der Stadt Laufenburg (Baden). Für sein 
kommunalpolitisches Engagement wurde er mit der Ehren-
medaille des Gemeindetages Baden-Württemberg in Silber 
und mit der Ehrenmedaille der Stadt Laufenburg (Baden) in 
Silber geehrt. Auch nach seiner Zeit im Gemeinderat gehör-
te er ehrenamtlich dem städtischen Gutachterausschuss an.
 
Joachim von Stokar war in mehreren Vereinen engagiert 
und setzte sich in vielfältiger Weise für seine Mitmenschen 
ein. Im besonderen Maße lag ihm sein Heimatdorf Rotzel am 
Herzen.
 
In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von Joachim von Sto-
kar. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
 
Laufenburg (Baden), im Dezember 2025
 
Ulrich Krieger  Ralf Gersbach
Bürgermeister  Ortsvorsteher Rotzel

A MT L I C H E  
B E K A N N TM A C H U N G E N
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schnitts 7 bei Laufenburg / Hauenstein, im Osten durch den Beginn 
des Bauabschnitts 10 bei Tiengen, im Süden durch den Verlauf der 
Staatsgrenze (Mittellinie des Rhein) und im Norden durch die von 
den südlichen Ausläufern des Schwarzwaldes gebildete Gelän-
destufe begrenzt. Das Untersuchungsgebiet umfasst eine Fläche 
von ca. 2.960 ha. Im Untersuchungsgebiet befinden sich die Stadt- 
und Gemeindegebiete von Laufenburg, Albbruck, Dogern und der 
Doppelstadt Waldshut-Tiengen.
Nach Abschichtung von Varianten werden in den Antragsunter-
lagen die Talvarianten mit Lage B 34 westlich Waldshut A2 und 
A3, die Talvarianten mit Bündelung der Bahnstrecke im Bereich 
Albert / Albbruck B2a und B3, die Bergvarianten C1a und C2aT 
und die kombinierte Berg- und Talvariante Da hinsichtlich ihrer 
Vor- und Nachteile sowie der Auswirkungen auf die Umwelt be-
schrieben und verglichen. Die Umweltauswirkungen werden nach 
den Schutzgütern des UVPG (Menschen, insbesondere mensch-
liche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter sowie Wechselwirkungen zwischen diesen 
Schutzgütern) erfasst und bewertet. Im Ergebnis hat die DEGES 
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und bau GmbH die Vari-
ante B2a als Vorzugsvariante vorgeschlagen.
Die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau 
GmbH hat neben einem UVP-Bericht nachfolgende entschei-
dungserhebliche Berichte und Unterlagen des Vorhabens und sei-
ner Umweltauswirkungen vorgelegt:

Diese Unterlagen liegen in der Zeit vom
26. Januar bis einschließlich 25. Februar 2026

zur Einsicht aus. Die Auslegung erfolgt durch Zugänglichmachung 
auf der Internetseite des Fernstraßen-Bundesamtes unter der Ad-
resse https://www.fba.bund.de/, unter der Rubrik „Themen“, Un-
terrubrik „Linienbestimmung §16 FStrG“ im dort enthaltenen Aus-
wahlbereich „UVP-pflichtige Vorhaben“ sowie auf dem zentralen 
Internetportal des Bundes (www.uvp-portal.de).
Zusätzlich erfolgt die Auslegung einer Papierunterlage im Land-
ratsamt des Landkreises Waldshut, Kaiserstraße 110, Raum 344, 
79761 Waldshut-Tiengen. Eine Einsicht in die Unterlagen kann im 
Auslegungszeitraum dort in den Zeiten

Montag von 08:30 – 12:30 Uhr
Dienstag von 08:30 – 12:30 Uhr, 13:30 – 17:30 Uhr
Donnerstag von 08:30 – 15:30 Uhr
Freitag von 08:30 – 12:30 Uhr

ohne vorherige Terminvereinbarung erfolgen. Dienstags ist mit 
Terminvereinbarung eine Einsicht in die Planunterlagen auch von 
17:30 bis 18:00 Uhr möglich.

Die betroffene Öffentlichkeit im Sinne des § 2 Abs. 9 UVPG, ein-
schließlich der Vereinigungen, deren satzungsgemäßer Aufgaben-
bereich durch die Planung berührt wird, kann sich gemäß § 21 
Abs. 1 und 2 UVPG bis einen Monat nach Ablauf der Äußerungs-
frist, also bis einschließlich 25. März 2026, schriftlich oder zur Nie-
derschrift beim Fernstraßen-Bundesamt, Friedrich-Ebert-Straße 
72-78, 04109 Leipzig im Rahmen der Beteiligung zu den Umwel-
tauswirkungen des Vorhabens äußern.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. 
In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur zu versehen. Ein elektronisches Doku-
ment ist an a98.8-9@fba.bund.de zu adressieren. Ergänzend wird 
darauf hingewiesen, dass eine per einfacher E-Mail, das heißt ohne 
qualifizierte elektronische Signatur, erhobene Einwendung, Äuße-
rung oder Stellungnahme nicht rechtswirksam ist.
Die Einwendungen, Äußerungen und Stellungnahmen müssen den 
geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung 
erkennen lassen.
Mit Ablauf der Äußerungsfrist sind für das Verfahren über die Zu-
lässigkeit des Vorhabens alle Äußerungen, die nicht auf besonde-
ren privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen, § 21 Abs. 4 
UVPG. Der Einwendungs-/Äußerungsausschluss beschränkt sich 
nur auf dieses Verwaltungsverfahren.

Bitte beachten Sie weitere folgende Hinweise:
1.  Bei Einwendungen oder Äußerungen, die von mehr als 50 Per-

sonen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingabe), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein 
Unterzeichner mit Name, Beruf und Anschrift als Vertreter der 
übrigen Unterzeichner zu benennen. Anderenfalls können diese 
Einwendungen oder Äußerungen unberücksichtigt bleiben.

2.  Es wird darauf hingewiesen, dass keine Eingangsbestätigung 
erfolgt.

3.  Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrich-
tigung der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 S. 5 VwVfG von der 
Auslegung der Planunterlagen.

4.  Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Ein-
wendungen/Äußerungen und Stellungnahmen oder Vertreter-
bestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

5.  Gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 UVPG verzichtet das Fernstraßen-Bun-
desamt auf die Durchführung eines Erörterungstermins.

6.  Datenschutzinformation nach Art. 13 Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) im Linienbestimmungsverfahren mit Umweltver-
träglichkeitsprüfung finden Sie auf: www.fba.bund.de, unter der 
Rubrik „Themen“, Unterrubrik „Linienbestimmung §16 FStrG“ 
und dem dortigen Abschnitt „Datenschutz“.

08.01.2026
Fernstraßen-Bundesamt, Friedrich-Ebert-Straße 72-78, 
04109 Leipzig
Geschäftszeichen: S3/03-07-07-02#00009

Kreisjugendskitage 2026
Die Abt. Jugend, Bildung & Prävention des Landkreises 
Waldshut plant auch für 2026 in Kooperation mit der Ski-
zunft Bernau, dem Skiclub Menzenschwand und dem Staatl. 
Schulamt Lörrach die Kreisjugendskitage. Die Gemeinden, 
die Bergwacht und der Skibezirk unterstützen diese Veran-
staltung. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler der 
1. bis 9. Klasse. Die Ausschreibungen wurden direkt nach 
den Weihnachtsferien an die Schulen verschickt, die Anmel-
dungen für die Teilnahme können nur über die jeweili-
ge Schule erfolgen. Die Begleitung der Schülerinnen und 
Schüler kann sowohl durch Lehrkräfte der jeweiligen Schu-
len als auch durch engagierte Eltern organisiert werden. Der 
„alpine Skitag“ findet am 27. Januar 2026 in Bernau statt, 
Ausweichtermin 10. Februar 2026. Der Termin für den „nor-
dischen Skitag“ in Menzenschwand ist der 29. Januar 2026, 
Ausweichtermin 26. Februar 2026, Meldeschluss für beide 
Dispziplinen ist der 22. Januar 2026.
Unter kjs-wt.de sind die Ausschreibung, die Datenschutzer-
klärung, aktuelle Infos und nach den Skitagen auch die Er-
gebnislisten zu finden.
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Amtliches Laufenburg

Festsetzung der Grundsteuer für das  
Kalenderjahr 2026 

1. Steuerfestsetzung 
Der Gemeinderat hat durch Hebesatzsatzung vom 09.12.2024 
(siehe Hompage: www.laufenburg.de) die Hebesätze für die 
Grundsteuer ab 2025 festgesetzt auf
- 320 v.H. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
(Grundsteuer A) und
- 358 v.H. für die Grundstücke (Grundsteuer B).
 
Die Hebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.
 
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 
2026 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten 
haben, wird aufgrund von § 51 Abs. 3 Landesgrundsteuerge-
setz (LGrStG) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2026 in 
derselben Höhe wie für das Kalenderjahr 2025 durch öffentli-
che Bekanntmachung festgesetzt.
 
Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie 
wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid 
zugegangen wäre.
 
Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der sachlichen oder 
persönlichen Steuerpflicht eintreten. In diesen Fällen ergeht 
anknüpfend an den Messbescheid des Finanzamts ein ent-
sprechender schriftlicher Grundsteuerbescheid.
 
2. Zahlungsaufforderung 
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für 
das Jahr 2026 zu den Fälligkeitsterminen und mit den Be-
trägen, die sich aus dem letzten schriftlichen Grundsteu-
erbescheid vor Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
ergeben, auf eines der in diesem Bescheid angegebenen 
Bankkonten der Stadtkasse zu überweisen.
 
3. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte 
Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser 
öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch bei der Stadtver-
waltung Laufenburg (Baden), Hauptstraße 30, 79725 Laufen-
burg (Baden) erhoben werden.
 
Laufenburg (Baden), den 16. Januar 2026
 
Ulrich Krieger
Bürgermeister

Informationen zu Auskunfts- und Übermittlungs-
sperren nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)
1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Par-

teien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen
Gemäß § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) in der zur-
zeit geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, Wähler-
gruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusam-
menhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vo-
rangehenden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus dem 
Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter der be-
troffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchli-
chen Vornamens, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, 
sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.

Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mit-
geteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Ab-
stimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 

der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 

Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermitt-
lung zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der Stadt 
Laufenburg (Baden), Hauptstraße 30, 79725 Laufenburg (Baden) 
eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
 
2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus An-

lass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Pres-
se oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an 
das Staatsministerium 

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus 
dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, 
darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz 
(BMG) in der zurzeit geltenden Fassung Auskunft erteilen über: 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum 
und Art des Jubiläums. 

Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; 
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 

Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 9 der Mel-
deverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von Alters- und 
Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der Jubilarin-
nen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind zum 
Beispiel der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, 
die Anschrift sowie das Datum und die Art des Jubiläums. 

Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann bei der Stadt Laufenburg (baden), Haupt-
straße 30, 79725 Laufenburg (Baden) eingelegt werden. Bei 
einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wi-
derspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
 
3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Ad-

ressbuchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldege-
setz (BMG) in der zurzeit geltenden Fassung Adressbuchverlagen 
zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Aus-
kunft erteilen über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad 
und derzeitige Anschriften. 

Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Ad-
ressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden.
 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann bei der Stadt Laufenburg (baden), Haupt-
straße 30, 79725 Laufenburg (Baden) eingelegt werden. Bei 
einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wi-
derspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
 
4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 

öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz und § 14 Meldeverordnung jeweils in 
der zurzeit geltenden Fassung, aufgeführten Daten der Mitglieder 
einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die betref-
fenden Religionsgesellschaften.
 
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjäh-
rigen Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung 
umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, frü-
heren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder 
derzeitigen Anschriften.

Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 
BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht 
die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhe-
bungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der 
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öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der 
Übermittlung mitgeteilt.
 
Der Widerspruch kann bei der Stadt Laufenburg (Baden), Haupt-
straße 30, 79725 Laufenburg (Baden) eingelegt werden. Der Wi-
derspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
 
5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 

Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Män-
ner, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, 
freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind.
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermit-
teln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr aufgrund § 36 Bundesmeldegesetz 
(BMG) i.V.m. § 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jähr-
lich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: Fa-
miliennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift.
 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann bei der Stadt Laufenburg (Baden), Haupt-
straße 30, 79725 Laufenburg (Baden) eingelegt werden. Bei 
einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wi-
derspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
Laufenburg (Baden), 02.01.2026
Ulrich Krieger, Bürgermeister

Neues Gaststättengesetz 2026 -  
WICHTIG: Veranstaltungen sind (mind.)  
zwei Wochen vor dem Termin anzuzeigen !
Im November 2025 hat der Landtag von Baden-Württemberg 
das überarbeitete Landesgaststättengesetz (LGastG) verab-
schiedet. Das seit Jahresanfang gültige Gesetz betrifft den 
Verkauf von Getränken und zubereiteten Speisen, die direkt 
vor Ort verzehrt werden. Die wesentliche Änderung ist, dass 
das bisherige Konzessions- bzw. Erlaubnisverfahren für gas-
tronomische Betriebe und die Ausschankgenehmigung (Ge-
stattung) bei Veranstaltungen durch ein Anzeigeverfahren 
ersetzt wurden.
Was ändert sich für Veranstaltungen?
Bei „vorübergehenden Bewirtungen aus besonderem An-
lass“ muss die Anzeige spätestens zwei Wochen vor dem 
Veranstaltungstermin bei der Stadtverwaltung eingereicht 
werden. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und mindes-
tens folgende Angaben enthalten:
• Name und ladungsfähige Anschrift (kein Postfach)
• Ort und Zeitpunkt der Veranstaltung
• Besonderer Anlass der Veranstaltung
Es erfolgt keine gesonderte Eingangsbestätigung.
Für Vereine gilt diese Anzeigepflicht nur, wenn alkoholi-
sche Getränke ausgeschenkt werden. Für alle anderen Ver-
anstalter gilt die Anzeigepflicht auch beim Ausschank alko-
holfreier Getränke oder beim Angebot von Speisen.
Achtung:
Bei verspäteter Anzeige muss eine kostenpflichtige Ausnah-
megenehmigung beantragt werden.
Im Downloadbereich auf unserer Homepage finden Sie unter 
Rathaus/ Bürgerservice/ Rathausvordrucke aktualisierte An-
zeigeformulare.
Weitere Informationen zu den neuen Regelungen erhalten 
Sie auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums im Be-
reich „Gaststättenrecht“.
Unabhängig von den obigen Änderungen empfehlen wir, 
insbesondere bei konfliktträchtigen oder größeren Veran-
staltungen bereits in der Planungsphase zur Klärung von 
Sicherheitsfragen frühzeitig Kontakt mit dem Ordnungsamt 
aufzunehmen.
 
Stadt Laufenburg (Baden)
Ordnungsamt

KO M M U N A L E S

Laufenburg „aktuell“

Wichtige Information zu Altkleidercontainern in 
Laufenburg 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
wir möchten Sie darüber informieren, dass im Stadtgebiet 
Laufenburg zahlreiche Altkleidercontainer abgebaut wurden, 
da sich große Betreiber aus dem Altkleider markt zurückgezo-
gen und ihre Container im Stadtgebiet entfernt haben.

Zukünftig können Altkleider voraussichtlich nur noch an den 
Recyclinghöfen im Landkreis abgegeben werden. Das Landrat-
samt sucht nach Lösungsmöglichkeiten und wird die Kapazitäten 
an den Recyclinghöfen ab dem neuen Jahr ausweiten.

Wir bitten um Ihr Verständnis und danken für Ihre Mithilfe bei der 
umweltgerechten Entsorgung.
 
Handlungsempfehlung zur Müllentsorgung:
 
Leider kommt es im Stadtgebiet immer wieder zu illegalen Mülla-
blagerungen. Um das Problem der wilden Müllablagerungen ein-
zudämmen, möchten wir Sie über die richtigen Entsorgungswege 
informieren und bitten Sie um Mithilfe und Umsetzung folgender 
Handlungsempfehlungen:
• Es wird empfohlen, Altkleider bis Januar 2026 zuhause zu la-

gern, bis auf den Recyclinghöfen des Landkreises ausreichend 
Container zur Altkleiderentsorgung aufgestellt werden konnten

• Zerschlissene und verschmutzte Kleidung gehört nicht in den 
Altkleidercontainer, sondern in den Restmüll.

• Das Ablegen von Kleidung und anderen Gegenständen an den 
bisherigen Sammelstandorten und an Glascontainern bzw. an 
sonstigen Stellen ist streng verboten.

Wer Müll entsorgen möchte, hat die Möglichkeit dies kostenlos bei 
einem der Recyclinghöfe im Landkreis Waldshut zu tun. Nutzen 
Sie diese Möglichkeit!

Der Recyclinghof Laufenburg im Gewerbegebiet Steinmatt hat 
wie folgt geöffnet:

Montag bis Freitag 13.00 - 17.00 Uhr
Samstag 09.00 - 14.00 Uhr

Im Sinne eines sauberen Stadtbildes fordern wir die Bevölkerung 
auf wachsam zu sein und illegale Müllablagerung beim Ord-
nungsamt oder der Polizei umgehend zur Anzeige zu bringen.

Vielen Dank für ihre Mithilfe !
Stadt Laufenburg (Baden)
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Termine Rathaus/Ämter

Pflegestützpunkt
Pflegestützpunkt - Informationen und individuelle Beratung rund 
um das Thema Pflege - im Rathaus Laufenburg durch Frau Probst
Termin: Mittwoch, 11.02.2026 ab 09.00 Uhr
Wir bitten um Terminvereinbarung unter Tel. 07751/86-4256 oder 
E-Mail: michaela.probst@landkreis-waldshut.de

Veränderung der Personenzahlen in der Stadt 
Laufenburg (Baden) für den Monat Dezember 
2025
Anmeldungen: 43
Aus Laufenburg (Baden): 67
Davon:
Abmeldungen ins Ausland: 17
Umzüge innerhalb von Laufenburg: 6
Geburten: 6
Sterbefälle: 7
 
Gesamteinwohnerzahl: 9.461
Stand: 12.01.2026

Verkehrsbeschränkungen der Altstadt während des 
9. Stadtlaufs am Sonntag, 18. Januar 2026 

Die Hauptstraße nach Einfahrt Rathaustor bis zur Rheinbrücke 
(Bahnhofstraße) wird am Sonntag, 18. Januar 2026 von 09.00 Uhr 
bis ca. 13.30 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.
Es sind ausreichende Parkplätze im Parkhaus Rheinterrasse, 
Parkhaus Brunnenmatt, in der Andelsbachstraße und Rappen-
steinstraße vorhanden.

Wir bitten um Beachtung
Ordnungsamt

Stellenangebote

Änderung der Öffnungszeiten des Rathauses am 
Nachmittag 
Um unseren Service weiter zu verbessern und Wartezeiten 
zu vermeiden, sind Besuche im Rathaus-Hauptgebäude am 
Nachmittag ab 2026 grundsätzlich nur noch nach vorheriger 
Terminvereinbarung möglich. Dies gilt auch für den Donners-
tagnachmittag, der bisher ohne Terminvereinbarung geöffnet 
war und ab diesem Zeitpunkt ebenfalls terminbasiert ange-
boten wird.

Die Öffnungszeiten des Rathauses und der zugehörigen Stel-
len sind ab 2026 somit:

Montag-Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 
Uhr, nachmittags nach Termin

Hier können Sie bequem online einen Ter-
min für das Bürgerbüro/Standesamt ver-
einbaren:

Sprechstunde Jugendamt 
Das Jugendamt bietet wöchentlich Sprechstunden im Laufen-
burger Rathaus an. Bezirkssozialarbeiterin, Frau Sandra Sigg, 
vom Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD), empfängt Sie mitt-
wochs von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr in Zimmer 30 im 3. OG (Be-
sprechungszimmer Bauamt). Bitte am Nordeingang des Rat-
hauses beim Bauamt klingeln. Sollten Sie ein Anliegen haben, 
melden Sie sich bitte vorher telefonisch unter 07751/86-4373 
oder per Mail über: sandra.sigg@landkreis-waldshut.de.
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Stadtseniorenrat

Spiele- und Handarbeitsnachmittag  
am 27. Januar 2026
Auch im neuen Jahr treffen wir uns zum Spielen oder Handarbei-
ten (z.B. Häkeln oder Stricken) in unterhaltsamer Runde. Hierzu 
sind alle, die Spaß daran haben, ganz herzlich eingeladen. Kom-
men Sie einfach vorbei, Sie werden sehen, die Zeit vergeht wie 
im Flug. Nachdem die Sanierungsarbeiten beendet sind wird die 
Veranstaltung nun wieder im Foyer der Möslehalle in Luttingen 
stattfinden am

Dienstag, 27. Januar 2026, Beginn 15:00 Uhr

Sie benötigen Unterstützung bei Ihrem Handarbeitsprojekt? Wir 
helfen Ihnen bei Bedarf sehr gerne und beantworten Ihre Fragen. 
Wie immer gibt es „Kaffee oder Tee“ sowie etwas „Süsses“ für 
Sie.
Wenn Sie teilnehmen wollen und keine Fahrgelegenheit haben 
steht Ihnen unser Fahrdienst gerne unentgeltlich zur Verfügung. 
Bitte rufen Sie in diesem Falle rechtzeitig, also spätestens am Vor-
tag, bei einer unserer Kontaktpersonen an.

Unser Fahrdienst, Kontaktdaten
Unser Fahrdienst steht Ihnen für Fahrten innerhalb von Laufen-
burg und Nachbargemeinden, zur Arztpraxis, zur Physiotherapie 
und auch zum Einkauf oder Frisör werktags, von Montag bis Frei-
tag, zur Verfügung. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an unsere 
Fahrdienst-Kontaktpersonen:
Frau Theresia Herrmann Tel. 07763 - 8031203
Frau Ursula Ruch Tel. 07763 - 7391
Frau Waltraud Siebenschuh Tel. 07763 - 7278
Übrigens: Hin- und Rückfahrten zu unseren Veranstaltungen sind 
für Sie unentgeltlich.

Sie suchen weitere Termine oder Infos?
Die aktuellen Termine unserer Veranstaltungen sehen immer auf 
unserer Website im Internet unter 
www.stadtseniorenrat-laufenburg.de

Hier finden Sie auch jederzeit die ausführlichen Beschreibungen 
unserer Veranstaltungen sowie die Kontaktdaten unserer Perso-
nen, welche die Aktivitäten betreuen.

Freiwillige Feuerwehr

Seniorenabteilung der FFW Laufenburg
Werte Kameraden der Seniorenabteilung der FFW Laufenburg. 
Es ist unsere traurige Pflicht, Euch mitzuteilen,  daß am Mittwoch 
den 07. Januar 2026 unser Kamerad, Fritz Feldmann im Alter von  
88 Jahren  verstorben ist. 

Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet am Don-
nerstag den 22. Januar 2026 um 14:00 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Pelagius in Hochsal statt. 

Wir treffen uns um 13:30 Uhr in Hochsal vor der Kirche. 
Anzugsordnung: Ausgehuniform mit Mütze. 

Mit kamerradschaftlichen Grüßen euer 
Obmann - Team. 

Die Mitglieder der First Responder Laufenburg/Murg üben 14-
tägig immer donnerstags von 19:30 - 21:00 Uhr.
Sie investieren einen Teil ihrer Freizeit, um für ihre Mitbürgerinnen 
und Mitbürger in Notfällen schnell und kompetent zur Verfügung 
zu stehen. Durchschnittlich sind rund 20 Frauen und Männer aus 
den Gemeinden Laufenburg und Murg ehrenamtlich bei den First 
Respondern tätig.

Sowohl neue aktive Mitglieder als auch Mitglieder im Förderverein 
der aktiven Gruppe sind herzlich willkommen. 

Weitere Infos finden Sie auf der homepage der 
feuerwehrlaufenburg.de
 
Wir wünschen Ihnen ein gesundes Jahr 2026!
Gabriele Schönbett/Schriftführerin
Förderverein First Responder Laufenburg - Murg e.V.
 

Akteure der First Responder beim Training am Übungsabend 
Foto: FFR Laufenburg/Murg 

First Responder

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!

Stadtbücherei Laufenburg

Montag:  10.00 – 11.30 Uhr
Donnerstag:   15.00 – 19.00 Uhr
Telefon:  07763 806-601

DIE BÜCHEREI St. Pelagius Hochsal

in der Lindenstr. 14, Hochsal (Pfarrhaus), Tel: 07763-9273857
 
Öffnungzeit: Montag 16.00 - 18.00 Uhr
E-mail: Buecherei.Hochsal@kath-laufenburg-albbruck.de
www.kath-laufenburg-albbruck.de (Bücherei Hochsal)
Online-Medienkatalog: www.bibkat.de/Hochsal
 
Leihen statt Kaufen
Neues Medienangebot - Puzzles in der Ausleihe
Ab sofort bieten wir zusätzlich zu Büchern/Zeitschriften/Hörspie-
len/Tonies auch eine Auswahl an Puzzles an.
Die Teilezahlen variieren je nach Motiv und fangen bei 48 Teilen 
für die Puzzle-Einsteiger an und gehen rauf auf bis zu 1.000 Teile 
für die wahren Profis und solche, die es noch werden wollen.
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Online-Katalog auch für Ihr Smartphone:
Probieren Sie unsere App einmal aus.
Mit der bibkat App können Sie vom Smartphone 
aus direkt auf unseren Online-Katalog zugreifen 
und erhalten Mitteilungen und Erinnerungen di-
rekt angezeigt.
Stöbern, vormerken und verlängern sowie alle 
aktuellen Infos rund um unsere Bücherei für Sie.
  

Kindertagespfl ege
Landratsamt Waldshut
Suchen Sie eine Tagesmutter für Ihr Kind/Ihre Kinder oder möch-
ten Sie selbst gerne Kinder betreuen? Frau Giebson informiert 
und berät Sie in allen Fragen rund um die Tagesbetreuung.  
   
Kontakt:  
Tel.: 07751 8643 - 69, 
E-Mail: Frauke.Giebson@landkreis-waldshut.de, Zimmer: 144

L A U F E N B U R G E R 
WOCHENMARKT

Freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr auf dem Rathausvorplatz

Auf Ihren Besuch freuen sich die Markthändler.

Gönnen Sie sich marktfrische Produkte und unterstützen damit 
die regionalen Anbieter. 

U S  E M  STÄ DT L E
ENNET AM RHY

Kultschüür
Florestan Berset & Slow Focus: 
Zwischen Freiheit und Form
Samstag, 24. Januar, 20 Uhr in der 
kultSCHÜÜR, Hinterer Wasen 48

Erneut darf die Sängerin Anna Vogt 
in Laufenburg begrüsst werden. Zu-
sammen mit Tobias Künzli bildet sie 
das Duo Slow Focus, dies ist das 
künstlerische Kondensat der bei-
den.
Das Konzert wird mitgeprägt vom 
Gitarristen Florestan Berset, der vor 
kurzem sein erstes Soloalbum "Ans-
wer to Gravity" veröffentlich hat. Die 
Verbindung zwischen den beiden 
musikalischen Projekten bildet die 
Stimme von Anna Vogt. Während 
sie mit Tobias Künzli im bestehenden Duo unterwegs ist, singt sie 
auch immer wieder zu den weichen Klängen von Florestan Ber-
sets Gitarre.
In Laufenburg brechen die drei MusikerInnen die Formen ihrer 
bestehenden Stücke auf, lassen das Publikum durch ihre Impro-
visationen hin- und hertreiben. Die wunderbaren Klavier- und Gi-
tarrenklänge werden verbunden durch die Stimme Anna Vogts.

Eintritt 25 Franken regulär, 20 Franken reduziert

Reservationen: 004162 874 3012 / reservation@kultschuer.ch

U M W E LT  I N F O
 Müll vermeiden, vermindern und verwerten

Restmüll:  29.01.2026
Biotonne: 22.01.2026
Blaue Tonne: 16.01.2026
Gelber Sack: 22.01.2026

Christbaumabfuhr 2026 
Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse eine siche-
re und effiziente Durchführung der Abfuhr in dieser Woche 
nicht gewährleistet werden kann.
Aus diesem Grund wird die geplante Christbaumabfuhr um 
eine Woche verschoben.
Daher findet die Abholung am 23.01.2026 statt

Laufenburg

16.01.2026 1. Oststadt: Parkplatz Hochhäuser
2.  Bergstadt: Waldfriedhof bei den 

Glacontainern
3. Altstadt: Rathausvorplatz
4. Rhina: Parkplatz Turnhalle
5. Rotzel: Bauhof Feuerwehr
6. Binzgen: Parkplatz Fabrikstraße
7. Stadenhausen: Milchhäusle
8.  Luttingen/Hauenstein: Parkplatz 

Möslehalle
9. Grunholz: Kapelle

Anna Vogt 

Entdecke
unsere Stadt bei
InstagramInstagramInstagram
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N A C H R I C H T E N  D E R  K I R C H E N

Katholische Kirchengemeinde Laufenburg-Albbruck
Codmanstraße 10, 79725 Laufenburg Tel. 07763/7866
pfarrbuero-laufenburg@kath-laufenburg-albbruck.de
 
Samstag, 17. Januar 26

15:00 Uhr Ab Tauffeier von Lia Werner

18:00 Uhr Lut Vorabendmesse

Sonntag, 18. Januar 26

09:00 Uhr Bi Eucharistiefeier

10:45 Uhr Lfb Eucharistiefeier

17:00 Uhr Lut Rosenkranz

17:00 Uhr Ab Rosenkranz (und jeden Werktag)

Dienstag, 20. Januar 26

16:15 Uhr Bi Erstkommunion Weggottesdienst 2

16:30 Uhr Lut Erstkommunion Weggottesdienst 2

18:30 Uhr Bk Eucharistiefeier

18:30 Uhr Kie Abendgebet

Mittwoch, 21. Januar 26

09:00 Uhr Ro Eucharistiefeier

16:00 Uhr Ab Erstkommunion Weggottesdienst 2

16:30 Uhr Ho Erstkommunion Weggottesdienst 2

Donnerstag, 22. Januar 26

16:00 Uhr Lfb Erstkommunion Weggottesdienst 2

18:30 Uhr Ua Eucharistiefeier

Freitag, 23. Januar 26

17:00 Uhr Bi Rosenkranz

18:30 Uhr Bu Eucharistiefeier (18.00 Uhr Rosenkranz)

19:00 Uhr Ab Gebetskreis

Samstag, 24. Januar 26

18:00 Uhr Ho Wort-Gottes-Feier

18:00 Uhr Bi Vorabendmesse

Sonntag, 25. Januar 26

10:00 Uhr Lfb Ökumenischer Gottesdienst zur Einheit 
der Christen

10:45 Uhr Ab Eucharistiefeier

15:00 Uhr Ab Eucharistiefeier der kroatischen Gemein-
de

17:00 Uhr Lut Rosenkranz

17:00 Uhr Ab Rosenkranz (und jeden Werktag)

Wintergrillen für Familien in St. Martin Luttingen
am Sonntag, 18.01.2026, 17.00 Uhr
Das Gemeindeteam Luttingen lädt alle Familien und sonstige Inte-
ressierte ganz herzlich ein zu einem gemütlichen Wintergrillen vor 
der Pfarrscheuer St. Martin Luttingen.

Wir beginnen den Abend mit einem kurzen, kindgerechten Im-
puls in der Pfarrkirche St. Martin in Luttingen und gehen dann 
anschließend zur Pfarrscheuer und grillen dort die mitgebrachten 
Würste in Feuerschalen.

Das Gemeindeteam sorgt für Getränke und Brot.
Bitte Grillwürste selbst mitbringen.

Termine Schulanfänger für das Schuljahr 2026/27 
Hans-Thoma-Schule:
Montag, 02.02.2026 
9.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 16.00 Uhr
Schulbezirk Altstadt, Rappenstein und Stadenhausen
im Sekretariat der Hans-Thoma-Schule, Rappensteinstr. 14, 
79725 Laufenburg
Hebelschule Rhina:
Montag, 02.02.2026 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Schulbezirke Rhina, Binzgen, Oststadt
Dienstag, 03.02.2026 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Schulbezirke Rotzel, Hochsal, Grunholz, Hauenstein, Luttin-
gen
jeweils im Sekretariat der Hebelschule, Schulstr. 7, 79725 
Laufenburg

Schriftliche Einladungen mit dem Anmeldebogen sind bereits 
verschickt worden.

Schulpflichtig werden alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2026 
das sechste Lebensjahr vollendet haben. Auf Wunsch der El-
tern und bei vorliegender Schulreife können im Rahmen der 
neuen Stichtagsflexibilisierung auch Kinder zur Anmeldung 
vorgestellt werden, die erst zwischen dem 1. Juli 2026 und 
dem 30. Juni 2027 sechs Jahre alt werden.
Wünsche auf Zurückstellung vom Schulbesuch sind bei der 
Anmeldung zu beantragen. Schüler, die im vergangenen Jahr 
zurückgestellt wurden, müssen erneut angemeldet werden.
Mitzubringen sind jeweils die Geburtsurkunde, der Masern-
schutznachweis und die ausgefüllten Anmeldeunterlagen.

Für die Schulleitungen:
F. Zoller-Wunderlich, Rektor
S. Brand, Rektorin

S C H U L E N /
K I N D E R G Ä RT E N

Einladung zum Schnuppertag an der  
Werkrealschule und Realschule Laufenburg
Auch in diesem Jahr bietet die Hans-Thoma-Schule Laufenburg 
für alle interessierten Viertklässler und deren Eltern unserer und 
benachbarten Grundschulen einen Schnuppertag an, der Gele-
genheit geben soll, die Arbeitsweise an der Werkrealschule und 
der Realschule vorzustellen und die örtlichen Gegebenheiten in 
Laufenburg kennen zu lernen.
 

Schnuppertag am
Donnerstag, dem 22. Januar 2026

 
Angemeldete Schülerinnen/Schüler können ab 14.00 Uhr an drei 
verschiedenen Workshops (jeweils 25 Minuten) ihrer Wahl teilneh-
men. 
Zur Auswahl stehen
Technik, Alltagskultur-Ernährung-Soziales, Französisch, 
Physik, Chemie und Biologie.

Parallel zu den Schülerworkshops findet für die Eltern eine Füh-
rung durch die Räumlichkeiten der Gebäude statt, anschließend 
steht die Schulleitung für Fragen und Informationen zur Verfü-
gung. Das Ende ist gegen 15.45 Uhr vorgesehen.
 
Anmeldung erforderlich! 
Weitere Informationen über das Schulsekretariat: 
sekretariat@hts-laufenburg.de
oder über unsere Homepage: www.hts-laufenburg.de
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Evangelische Kirchengemeinde Laufenburg 
Pfarrer/-in Regine & Michael Born
Säckinger Straße 29 | 79725 Laufenburg
Tel.: 07763-7841
E-Mail: laufenburg@kbz.ekiba.de | Homepage: www.ekilauf.de | 
www.instagram.com/ekilauf.de | www.facebook.com/ekilauf  
 
Fr 16.01.-So. 18.01
Konfi-Freizeit
Steinabad 

Sa 17.01.
18:00 Uhr: Taizé-Andacht
Ev. Kirche Albbruck  

So 18.01. – 2. Sonntag n. Epiphanias
10:30 Uhr: Gottesdienst (Pfr. i.R. H.-W. Herrmann)
mit Abendmahl + Kindergottesdienst
Ev. Kirche Laufenburg
10:30 Uhr: Gottesdienst (Dekanin i.R. C. Vogel)
Ev. Kirche Waldshut 

Mi 21.01.
10:00 Uhr: Krabbelgruppe
Gemeindesaal Laufenburg
17:15 Uhr: Konfi-Kurs
Gemeindesaal Laufenburg 

Sa 24.01.
10-12 Uhr: Bibelentdecker- Club
Gemeindesaal Laufenburg
16-19 Uhr: Jugend: Escape Room
Gemeindesaal Albbruck 

So 25.01. – 3. Sonntag nach Epiphanias
10:00 Uhr: Ökum. Gottesdienst zur Einheit der Christen
(Sickinger/Plumhof /Born /Gerteis)
Kath. Hl. Geist Kirche
10:30 Uhr: Familiengottesdienst (Pfr. W. Bopp-Hartwig)
Ev. Kirche Waldshut 

Bibelentdecker-Club am 24. Januar
Herzliche Einladung an alle Kinder von 5-12 Jahren zum Bibelent-
decker-Club. Wir treffen uns am Samstag, 24. Januar, von 10-12 
Uhr im Ev. Gemeindesaal.
Zum Vormerken: Weitere Termine sind am 28.02., 21.03., 25.04. 
und 20.06. jeweils von 10-12 Uhr. Außerdem planen wir einen Bi-
belentdecker-Club XXL am 04.07. von 10-14 Uhr.
 
Bible Art Journaling
Lust auf Kreativität, Gemeinschaft und Bibellesen?
Dann sind Sie herzlich eingeladen beim „Bible Art Journaling“ 
Workshop dabei zu sein. Wir möchten gemeinsam kreatives Bi-
bellesen ausprobieren.
Dafür nutzt man üblicherweise eine Bibel mit breitem Schrei-
brand. Wer eine solche Bibel oder Farben zum Gestalten besitzt, 
kann diese gerne mitbringen. Für alle anderen haben wir Papier, 
Farben, Bibeltexte und alles nötige Material zur Verfügung.
Der Workshop wird kostenlos angeboten.
Wir treffen uns am Dienstag 27.1. + 10.2. + 24.2. jeweils von 19:00-
20:30 Uhr im Ev. Gemeindesaal Laufenburg.
Eine Anmeldung wäre hilfreich für eine bessere Planung – gerne 
an die folgende Mailadresse: laufenburg@kbz.ekiba.de.
Ich freue mich auf alle Interessierten, egal in welchem Alter.
Christina Engel

Katholische Pfarrgemeinde der Alt-Katholiken
Pfr. Armin Strenzl
Rheinbadstr. 10, 79713 Bad Säckingen 
Tel.: 07761 - 2076, badsaeckingen@alt-katholisch.de
Pfarrkirche St. Peter und Paul (auf dem historischen Au-Friedhof) 
Gemeinderaum: Rheinbadstr. 10
Sonntag, 18. Januar - Sonntag in der Gebetswoche für die Ein-
heit der Christen
10.30 Uhr Internationaler ökumenischer Gottesdienst im Frido-
linsmünster, anschl. Möglichkeit zur Begegnung 

Mittwoch, 21. Januar 
17.30 Uhr Bibelkreis im Gemeinderaum 
Freitag, 23. Januar 
18.00 Uhr Lichtvesper in St. Peter und Paul 
Samstag, 24. Januar 
17.00 Uhr Konzert von Andreas Bücklein und Stefan Nottbrock in 
St. Jakobus am Adelberg in Rheinfelden - Eintritt frei, Spenden 
erbeten 

V E R E I N E  B E R I C H T E N

SC Niederhof/Binzgen 2022 e.V.
Winterpause und Hallensaison SCNB-Teams:
Die SCNB Teams befinden sich derzeit in der Winterpause bzw. 
in der Hallensaison. In den kommenden Wochen nehmen unsere 
Juniorinnen und Junioren an Hallenturnieren teil.  

Inklusionstraining am 17.01.26 und am 31.01.26:
An den o.g. Tagen bieten wir dir in Niederhof die nächsten Inklusi-
onstrainings an. Wir freuen uns über jeden Gast. Egal ob mit oder 
ohne Handicap. 

Öffnungszeiten Clubheim Binzgen:
Wirtin Elisabet hat an allen Wochentagen (bis auf den Dienstag) 
ab 17 Uhr geöffnet. Zusätzlich wird auch an jedem ersten Sonntag 
des Monats das Vereinsheim von 10 - 15 Uhr geöffnet sein. Außer-
dem bietet unser moderner Gastbereich Platz für Weihnachtsfei-
ern, Geburtstage oder sonstige Gesellschaften für bis zu 50 Per-
sonen. Elisabet freut sich unter 0176/72562869 über Anfragen.
 
Öffnungszeiten Sportheim Niederhof:
Die Familie Putrino gönnt sich eine kurze Pause. Das Sportheim 
in Niederhof hat vom 11.01 bis inklusive 21.01.26 geschlossen. Ab 
dem 22.01.26 hat das Sportheim wie gewohnt wieder geöffnet.
 
Weiteres:
Weitere News und Informationen beispielsweise zu unseren kom-
menden Spielen finden Sie auf unserer Homepage scnb22.de und 
auf unseren Social Media Auftritten (scnb22).
 
Sportliche Grüße vom SCNB 

JFV Region Laufenburg
JFV Hallenmaster
Am Samstag, 17. Januar findet in der Rappensteinhalle unser JFV 
Hallenmaster statt.
Ins Turnier starten am Samstag um 8.30 Uhr die F1-Junioren 
bevor es ab 11 Uhr mit den F2-Junioren weitergeht. Ab 15.30 Uhr 
beginnt das Turnier der C-Juniorinnen.
Wir freuen uns auf spannende  Spiele und viele Gäste.
 
Mädchentraining
Bist Du im Alter von 10 bis 14 Jahren? Bereit für’s Training?
Immer am Freitag von 16 bis 17.30 Uhr in der Möslehalle Luttingen.
Wir freuen uns auf Dich!
 
Training - Lion Ladies
Unsere Lion Ladies trainieren jeden Montag um 19.30 Uhr im 
Waldstadion in Laufenburg und am Freitag um 19.30 Uhr auf dem 
Sportplatz in Luttingen. Fußballbegeisterte Frauen ab 17 Jahre 
sind jederzeit herzlich willkommen. Bei Interesse gerne vorbei-
kommen. Wir freuen uns auf Dich/Euch! Kontakt: 0172 / 542 5160

Komm zum JFV
Der JFV bietet für alle SpielerInnen ab 4 Jahren einen entspre-
chenden Platz, so dass die fußballerischen und motorischen 
Entwicklungen entsprechend gefördert werden können und dies 
unter optimalen Spiel- und Trainingsbedingungen.
Kontakt: 1. Vorstand Michael Rieple 0171 / 4782217 oder 
1.Vorstand@JFV-2019.de 
Aktuelle Informationen zum JFV finden Sie unter www.jfv-2019.de
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SV 08 Abt. Gew.
Landesliga und Jugend 
Für die Gewichtheber hat das Jahr 2025 erfolgreich geendet. 
In der Landesligarunde steht unsere Mannschaft momentan auf 
Platz 1. Nächster Wettkampftermin ist der 31.01.26 in der Rappen-
steinhalle gegen den TV Ettenheim e.V.. 
Die Jugend beendete das Jahr mit der Teilnahme am Zwei-Bur-
gen-Turnier am 14.12.25 beim AC Weinheim. Hier konnte Andre 
Schröder beim Jahrgang 2011 in der Kl.-60 kg mit 72 kg im Reis-
sen und 86 kg im Stoßen den 1.Platz erkämpfen. Kyle Fellbach Jg. 
2016 startete in der Gewichtsklasse - 32 Kg und konnte sich mit 
15 kg im Reissen und 25 kg im Stoßen, in einem stark besetzten 
Teilnehmerfeld auf Platz 4 platzieren.  

TTC Laufenburg
Ehrungen - Positive Halbzeitbilanz
Rundum zufrieden zeigte man sich bei der Jahresschlussversamm-
lung mit den sportlichen Erfolgen in der Vorrunde. Vereinsvorsit-
zender Peter Marquart konnte somit einen harmonischen Anlass 
zelebrieren, der auch noch von der TTC-Band (Andree Faber, 
Matthias Jost, Thomas Meyer) musikalisch umrahmt und einem 
Büffet von Rashan bereichert wurde. Zum Versammlungsgesche-
hen gehörten unter anderem auch Ehrungen. So wurde Dietmar 
Kreisle per Urkunde mit der Verbandsehrennadel in Gold für 50 
Jahre Tischtennissport ausgezeichnet.  Gratulationen für lang-
jährige Vereinstreue konnten Tina Schäuble und Florian Kempf 
(10 Jahre) sowie Lothar Bächle (60 Jahre) entgegennehmen. Ein 
Holzschnitzkunstwerk von Roland Köpfer wird künftig die Bilder-
galerie im Waldstadion-Clubheim zieren.  

T. Paul wieder Neujahrsmeister
Eine Rekordbeteiligung erfuhren die diesjährigen Neujahrsmeis-
terschaften. 32 Aktive starteten in der Rappensteinhalle im Handi-
cap-Modus mit dem Schläger ins neue Sportjahr.  Neujahrsmeister 
wurde Titelverteidiger Tobias Paul. Die weiteren Top-Ten-Plätze  
belegten 2. Dirk Stockkamp, 3. Tobias Pätzmann, 4. Gerd Hafner, 
5. Florian Kempf, 6. Andrey Pavlyschenko, 7. Bernard Schafer, 8. 
Peter Weinmann, 9. Maksim Kysil, 10. Pierrick Zimmermann. S. M.
Internet: www.ttc-laufenburg,de

Schützenverein 1926 e.V.
Neujahrsschießen 2026
Am Dreikönigstag wurde im Schützenhaus Storchenmatt das tra-
ditionelle Neujahrsschießen ausgetragen. Bei einer stattlichen 
Teilnehmerzahl ging es in vier Kategorien um Wanderpokale: 10 
Schuss Luftgewehr freihändig, 10 Schuss Luftgewehr Auflage, 
5 Schuss Luftpistole und Gesamtwertung aus allen drei Diszip-
linen. Jeder Teilnehmer absolviert somit auch Disziplinen, die er 
ansonsten gar nicht trainiert.
Thomas Ranz erreicht in der Disziplin Luftgewehr freihändig mit 
hervorragenden 95 Ringen den ersten Platz, gefolgt von Micha-
el Schmidt (94) und Erik Teske (93). Beim Auflage-Schießen er-
reichten Markus Waßmer und Michael Schmidt jeweils volle 100 
Ringe! Markus Waßmer hatte jedoch in der Zehntelwertung das 
bessere Ergebnis und durfte den Pokal in Empfang nehmen. Mit 
der Luftpistole lagen drei Sportschützen auf dem zweiten Platz: 
Markus Waßmer, Viktor Kübler und Patrick Lüthy erzielten dabei 
jeweils 39 Ringe. Erster wurde Michael Schmidt mit 42 Ringen.
In der Gesamtwertung erreichte somit Michael Schmidt mit 236 
Ringen den ersten Platz, vor Thomas Ranz mit 231 Ringen. Herz-
lichen Glückwunsch!
Nach der Siegerehrung gab es ein gemeinsames Nachtessen, 
welches von den Geburtstagskindern rund um den Jahreswech-
sel spendiert wurde.
In den Zeiten zwischen den Wettkämpfen, Siegerehrung und 
Essen wurde den „Neuen“ das Jassen beigebracht. Kenner der 
Laufenburger Sportschützen-Szene wissen, dass bei uns dieses 
Kartenspiel einen sehr hohen Stellenwert hat.
Wir wünschen allen ein gutes neues Jahr 2026! 

Gruß und Schuss
Ihr Schützenverein Laufenburg

Schwarzwaldverein Laufenburg e.V.
Wintergrill für Jung und Alt
Sonntag 25.01.2026
Treffpunkt: 10.00 Uhr Parkplatz Waldfriedhof 
Am Sonntag 25.01.2026 findet unser traditioneller Wintergrill 
statt. Hierzu laden wir herzlich ein. Die Wanderung führt über 
Rhina, Niederhof durch den Wald zum Thimos Weiher. Nach un-
serer Stärkung mit Grillwurst und Glühwein oder Punsch gehen 
wir über Oberhof, Binzgen zurück nach Laufenburg.
Die Wanderstrecke beträgt ca. 11 km, 250 Hm , Laufzeit mit Pause 
4,5 Std. 
Kinder und Gäste sind wie immer herzlich willkommen.
Anmeldung bis zum 23.01.2026 per Mail bei heidi.fuchs@stoes-
ser-sc.de oder telefonisch
ab 18 Uhr unter 07763 4055 .
Auf www.schwarzwaldverein-laufenburg.de sind aktuelle Infos 
einzusehen.
Über zahlreiche Anmeldungen freuen sich Heidi und Jürgen.

Schachclub Laufenburg
Spielabend: Dienstags, 18:30 Uhr
Jugendtraining: Dienstags, 17:00 Uhr
Feuerwehrhaus Hochsal
Bertastraße 6, Obergeschoss
79725 Laufenburg-Hochsal ( Baden )
Interessierte und Anfänger jederzeit willkommen.
Internet: www.schachclub-laufenburg.de

Musikverein Rotzel e.V. 
Einladung zur Generalversammlung
Unsere Generalversammlung findet am Freitag, den 23. Januar 
um 20 Uhr im Gasthaus Sonne in Rotzel statt. Wir laden Euch 
herzlich ein mit dabei zu sein.
 
Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: 
1.  Begrüßung / Gedenkminute
2.  Rückblick des 1. Vorsitzenden
3.  Bericht des Dirigenten
4.  Anwesenheitskontrolle
5.  Würdigung besonderer Verdienste und Leistungen
6.  Bericht des Protokollführers
 7a. Kurzbericht der Schriftführerin
 7b. Kurzbericht der Jugendvertreterin
8.  Bericht der Kassiererin
9.  Bericht der Kassenprüfung
10.  Wahlen
 a. Wahl eines Wahlleiters.
 aa. Entlastung von Vorstandschaft und Kassierer
 b. 1. Vorsitzende / - r
 c. 2. Vorsitzende / - r
 d. Kassierer / - in
 e. Schriftführer / - in
 f. Protokollführer / - in
 g. 1. Aktivbeisitzer / - in
 h. 2. Aktivbeisitzer / - in
 i. Passivbeisitzer /- in
 j. Jugendvertreter /- in
11.  Ausblick auf das kommende Jahr
12.  Wünsche / Anträge / Verschiedenes
 
Für das Jahr 2026 wünschen wir Euch alles Gute, Gesundheit und 
Glück. 
Eure Rotzler und Binzger Musiker

Chor Binzgen e.V.
Bitte Änderungen am Freitag, 16.01.26 beachten !!!!
Aufgrund einer Fasnachtsveranstaltung im ehem. Schulhaus in 
Binzgen am kommenden Freitag kommt es zu folgenden Ände-
rungen:
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• Die Proben der beiden Kinderchöre müssen leider ausfal-
len. Nächste Probe ist am Freitag, 23.01.26 zu den gewohnten 
Zeiten.

• Der Unterricht für alle Flötengruppen findet im ehem. Rat-
haus zu den gewohnten Zeiten statt.

• Der Jugendchor singt bei der Dankandacht um 18.00 Uhr in 
der Heilig-Geist- Kirche in Laufenburg. Anschließend sind die 
Jugendlichen zum Essen ins Pfarrheim eingeladen. Treffpunkt 
ist um 17.15 Uhr in der Kirche. Bitte die Kinder gegen 20.00 Uhr 
im Pfarrheim abholen.

Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg e.V.
Liebe Musikerfreund*innen,
wir wünschen Ihnen allen ein glückliches, gesundes und musikali-
sches neues Jahr 2026! 

Unsere diesjährige Generalversammlung findet am Freitag, 
23.01.2026 im Restaurant Rebstock in Laufenburg statt. 
Beginn ist um 19:30 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen.

Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: 
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Tätigkeitsbericht der 1. Vorsitzenden
4. Tätigkeitsbericht der Protokollführerin
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Bericht des Dirigenten
8. Neuaufnahmen
9. Entlastung der Vorstandschaft
10. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Alle Aktiv-, Passiv- und Ehrenmitglieder sind herzlich dazu einge-
laden, an unserer Generalversammlung teilzunehmen!

Wir verbleiben mit musikalischen Grüßen
Ihre Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg

Elferrat
Neujahrsgrüße 2026
Liebe Narrenfreunde, liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Laufenburg,
ein ereignisreiches Jahr ist zu Ende – voller gemeinsamer Freude, 
närrischer Momente und lebendiger Traditionen.
Für das neue Jahr 2026 möge Euch Gesundheit, Glück und Zu-
versicht begleiten.
Lasst uns auch im kommenden Jahr wieder gemeinsam lachen, 
feiern und die närrische Kultur unserer Stadt lebendig halten.

Ein glückliches, gesundes Neues Jahr 2026! 

PS.: Der Elferrat sucht Verstärkung !    
Du hast Lust auf Fasnacht, Gemeinschaft und gute Laune ?
Dann melde Dich bei uns ! 
E.Mail: franz.wagner11er@gmx.de /Tel.: 07763/9274018
 ralf-malnati@t-online.de     
 
Euer
Elferrat Laufenburg

Sozialverband VdK OV Laufenburg-Binzgen
Monatstreffen
Unsere Monatstreffen im Monat Januar 2026 findet am 22.01.2026 
im Gasthaus Engel in Niederhof um 17:30 Uhr statt .
Über ein zahlreiches Erscheinen freut sich die Vorstandschaft .
Der Vorstand des VDK laufenburg - Binzgen 

THW Laufenburg
Dienstabend 
Immer am Montag findet der Dienstabend  von 19:30 Uhr bis 
21:30 Uhr des THW Ortsverband-Laufenburg statt. Interessenten 

für unsere Arbeit sind stets willkommen. 
Hompage: www.thw-laufenburg.de
Adresse: Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 8, 79725 Laufenburg. 
Wollen Sie sich in einer Hilfsorganisation ehrenamtlich engagie-
ren? Sie sind herzlich willkommen.

BUND
Wir gehen zur Veranstaltung des BUND Kreisverband Waldshut:
Grenzenloses Risiko - Die schweren Folgen eines Atomunfalls 
in der Schweiz für den Kreis Waldshut und ganz Deutschland
Donnerstag 29. Januar 2026 um 19:00 Uhr im Kornhaus in Wald-
shut (Dachgeschoss)
Armin Simon, einer der Autoren der im Juni 2025 erschienenen 
Studie „Grenzenloses Risiko“ erläutert, welche Bedrohungen sich 
für die hiesige Bevölkerung ergeben.
Wie ist der Landkreis vorbereitet? Christoph Glaisner, Leiter des 
Referats 16 beim RP Freiburg, zu der der Katastrophenschutz 
gehört, sowie eine Vertreterin/ ein Vertreter des Landratsamtes 
berichten über die Pläne für unseren Landkreis im Falle eines Ato-
munfalls in einem der uralten Atomreaktoren in der Schweiz.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

S O N ST I G E S

ILCO -Selbsthilfegruppe für Menschen mit Darm-
krebs, Stoma, Uro-Stoma und deren Angehörige
Die ILCO -Selbsthilfegruppe für Menschen mit Darmkrebs, 
Stoma, Uro-Stoma und deren Angehörige treffen sich am
Do. 29.01.26 um 11.00 Uhr (sep. Nebenraum) im  Gasthaus 
Hirschen in Breitenfeld.
Betroffene, Interessierte wie auch Angehörige sind herzlich 
willkommen.
Info unter 07741/7325 oder 07763/7580
Evelyn Steinberg
Deutsche Ilco e.V

Ende des redaktionellen Teils



Hubert Matt Tiefbau & Außenanlagen I Hintermatt 4 I 79774 Albbruck I www.matttiefbau.de 
Tel. +49 (0) 7753 / 977 475 I Mobil +49 (0) 151/252587 06 I hubertmattforstarbeiten@hotmail de

EINE APP DIE BEGEISTERT!
Sie lieben Apps, darum verfügt „My eBlättle“ 
über viele nützliche Funktionen. 
Zu ihrem Print-Heimatblatt können Sie ab sofort 
auch das digitale Heimatblatt lesen. 
Ihr innovatives Heimatblatt wartet bereits auf Sie.

„My eBlättle“ 

jobs.primo-stockach.de/zusteller-in-werden
Austräger gesucht für´s Blättle



Modeberater/- in Laufenburg (w/m/d)
Wenn Du Spaß an Mode hast und gerne im Team
arbeitest, freuen wir uns über Deine Bewerbung.
Postfach 631 79006 Freiburg bewerbung@suva.cc

Kaufe alle Autos
Benzin und Diesel, TÜV, km egal.

Tel. 01522 60 30 394 • gut bezahlt



Kleine 1-2-Zimmer-Wohnung  
für unseren Mitarbeiter bis 500,- € in Laufenburg und Umgebung 

per sofort gesucht. Meldungen gerne an 
Pacojet Europe GmbH, Tel. 07741 697 39 16  

oder service@pacojet.de


